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Motion : Streichung der Ausnützungsziffer

Sehr geehrter Herr Landratspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 80 und 86 der Landratsverordnung ersuchen wir Sie, folgende Motion an den
Regierungsrat weiter zu leiten:

Antrao:

Art. 63 der Bauverordnung zu streichen
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Beqründunq:

Die bestehenden Ortschaften sollen nach innen wachsen.
Damit zukünftig weitgehend im bestehenden Siedlungsgebiet gebaut und dadurch eine
Verdichtung in den bestehenden Bauzonen erlangt werden kann, muss die
Ausnützungsziffer in der Bauverordnung gestrichen werden.

ln beiden Grossgruppenkonferenzen der Gemeinde Glarus Nord
äusserten sich die Bürgerinnen und Bürger für das verdichtete Bauen positiv

Bauherren sind im Kanton Glarus mit vielen Bauvorschriften konfrontiert, welche die
Rahmenbedingungen für den zu erstellenden Bau (Umbau) regeln und insoweit die
Baufreiheit einschränken. So ist unter anderem festgelegt, in welchen Zonen wie gebaut
werden darf. Die Gebäude und Grenzabstände zu Nachbargrundstücken,
Nachbargebäuden, Strassen, Gewässer und Wald ist klar vorgeschrieben und die
jeweiligen Gebäudehöhen in den verschiedenen Zonen sind definiert.
Betreffend der Gestaltung des Bauvorhabens muss sich der Bauherr des Weiteren nach
Ortsb¡ld und der Bauordnung der jeweiligen Gemeinde richten.

Neben all diesen Vorschriften und Regeln regelt die Ausnützungsziffer (AZ) die
bauliche Dichte eines Bauvorhabens. Die Ausnützungsziffer gibt das Verhältnis
zwischen der an rechenbaren Bruttogeschossfläche u nd der an rechen baren
Grundstückfläche an.

Die Motionäre sind der Überzeugung, dass mit der Streichung der Ausnützungsziffer
eine wesentliche Baubeschränkung aufgehoben wird. Sie versprechen sich daraus,
dass die einzelnen Parzellen baulich optimaler genutzt werden, um die Qualität der
Bauvorhaben zu erhöhen.

Wir danken im Voraus für die Übenryeisung der Motion und verbleiben mit hochachtungsvollen
Grüssen.
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